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13. Evangelische Landessynode

Beilage 42

Ausgegeben im November 2005

Entwurf

Kirchengesetz zur Änderung besoldungs- und 
versorgungsrechtlicher Bestimmungen der Pfarrer und Pfarrerinnen 

sowie der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen

vom . . .

Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1
Änderung des Pfarrbesoldungsgesetzes

Das Pfarrbesoldungsgesetz vom 25. November 1996
(Abl. 57 S. 171), zuletzt geändert durch Gesetz vom
10. März 2005 (Abl. 61 S. 285, 286), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 3 Abs. 2 wird aufgehoben.

2. § 7 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Das Gehalt wird monatlich im Voraus ausbezahlt.“

3. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„§ 1a Landessonderzahlungsgesetz findet hierbei
keine Anwendung.“

b) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„Für die Zeit vom 1. Mai 2006 bis zum 31. Dezember
2007 wird der sich aus Absatz 1 bis Absatz 6 erge-
bende Anspruch auf Sonderzahlungen um 50 vom
Hundert reduziert. Für die Zeit vom 1. Januar 2008

bis zum 31. Dezember 2009 werden Sonderzahlun-
gen nicht gewährt.“

4. In § 22 wird die Angabe „16 Abs. 3,“ gestrichen.

5. Nummer II der Anlage wird wie folgt geändert:

a) In Ziffer 2 wird Satz 2 aufgehoben.

b) Ziffer 3 wird wie folgt gefasst: „Unständige Pfarrerin-
nen und Pfarrer im Pfarramt erhalten Grundgehalt in
Höhe von 100 vom Hundert der Pfarrbesoldungs-
gruppe 1 entsprechend dem Besoldungsdienstalter
sowie Familienzuschlag.“ 

Artikel 2
Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes

Das Pfarrerversorgungsgesetzes vom 26. Oktober 1977
(Abl. 48 S. 18), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom
10. März 2005 (Abl. 61, S. 285, 287), wird wie folgt abge-
ändert:

1. In § 26 Abs. 1 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt: 

„Für die Zeit vom 1. Mai 2006 bis zum 31. Dezember
2007 reduziert sich der Anspruch auf Sonderzahlungen
um 50 vom Hundert. Für die Zeit vom 1. Januar 2008
bis zum 31. Dezember 2009 werden Sonderzahlungen
nicht gewährt.“
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2. § 27 b wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „(§ 5 Pfarrbesol-
dungsgesetz)“ durch die Angabe „(§ 8 Pfarrbesol-
dungsgesetz)“ ersetzt.

b) In Abs. 1 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt:

„Für die Zeit vom 1. Mai 2006 bis zum 31. Dezember
2007 reduziert sich der Anspruch auf Sonderzahlun-
gen um 50 vom Hundert. Für die Zeit vom 1. Januar
2008 bis zum 31. Dezember 2009 werden Sonder-
zahlungen nicht gewährt.“

c) In Abs. 2 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt:

„Für die Zeit vom 1. Mai 2006 bis zum 31. Dezember
2007 reduziert sich der Anspruch auf Sonderzahlun-
gen um 50 vom Hundert. Für die Zeit vom 1. Januar
2008 bis zum 31. Dezember 2009 werden Sonder-
zahlungen nicht gewährt.“

Artikel 3

§ 50 des Kirchenbeamtengesetzes vom 26. März 1968
(Abl. 43 S. 75), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom
25. November 2002 (Abl. 60 S. 160, 163) wird wie folgt
geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Sonderzahlungen und vermögenswirksame Leis-
tungen“

b) In Satz 1 werden die Wörter „eine jährliche Sonder-
zuwendung“ durch das Wort „Sonderzahlungen“ er-
setzt.

c) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„§ 1 a Landessonderzahlungsgesetz findet keine An-
wendung.“

d) Es werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt:

„Für die Zeit vom 1. Mai 2006 bis zum 31. Dezember
2007 reduziert sich der Anspruch auf Sonderzahlun-
gen um 50 vom Hundert. Für die Zeit vom 1. Januar
2008 bis zum 31. Dezember 2009 werden Sonder-
zahlungen nicht gewährt.“

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in Kraft,
soweit in Satz 2 nichts anderes bestimmt ist. Artikel 1
Nr. 1 und Nr. 5 Buchst. b) treten zum 1. Januar 2008 in
Kraft.

Stuttgart, den

Begründung

Die Landeskirche hatte in den Jahren 2001/2002 einen
Kürzungsprozess eingeleitet, um das Minderaufkommen
an Kirchensteuer durch die Steuerreform mit ca. 16 Millio-
nen Euro auszugleichen. Unter dem Arbeitstitel „Schwan-
bergbeschlüsse“ und „Bildungskonzeption“ wurden vom
Oberkirchenrat und der Landessynode 2003 und 2004
Kürzungsbeschlüsse mit einem Volumen von ca. 15,8 Mil-
lionen Euro gefasst.

In den entsprechenden Strukturanpassungspaketen 2004
und 2005 stehen im Jahr 2006 Strukturanpassungen in
Höhe von ca. 5,5 Millionen Euro zur Umsetzung an.

Im 2. Halbjahr 2004 kam es zu einem Kirchensteuerein-
bruch, der gegenüber den geplanten Kirchensteuerein-
nahmen von 513 Millionen Euro zu einem Ist-Aufkommen
von 486,6 Millionen Euro führte. Ursachen sind neben der
Steuerreform vor allem die negative konjunkturelle Ent-
wicklung, die Verringerung der Arbeitsplätze und Lohn-
senkungen in den Betrieben.

2005 setzte sich der negative Trend fort. Deshalb musste
der Ansatz des Kirchensteueraufkommens auf 448,6 Milli-
onen reduziert werden. In der Haushaltssynode 2004 wur-
den deshalb Schritte zu weiteren Kürzungen angekündigt,
um die zu erwartende Deckungslücke von insgesamt gut
60 Millionen Euro so schnell wie möglich zu schließen. Er-
wartet werden weitere Kirchensteuerrückgänge.

In einer gemeinsamen Expertentagung „Kirche und Finan-
zen“ von Oberkirchenrat und Landessynode im März 2005
wurden nach Vorbereitung im Kollegium des Oberkirchen-
rats strukturelle Veränderungen zur Kostensenkung bera-

ten. Ziel war es, bei einem unterstellten Kirchensteuerauf-
kommen von 420 Millionen Euro mittelfristig (bis 2009)
wieder einen ausgeglichenen Haushalt ohne Entnahmen
aus den Ausgleichsrücklagen zu erreichen, um das Eintre-
ten einer finanziellen Notlage bei der Landeskirche und in
ihren Kirchengemeinden zu vermeiden.

Zur Vermeidung der Deckungslücke im Entwurf des lan-
deskirchlichen Haushalts 2006 wurde eine zusätzliche
5%ige Kürzung der Budgetsalden vorgegeben. Es handelt
sich um konkrete Kostensenkungsmaßnahmen im Rah-
men einer Paketlösung durch 

1. Kostensenkung aufgrund der Reduzierung landeskirch-
licher Immobilien („Menschen vor Steinen“),

2. Personalkostensenkungen durch die Absenkung bzw.
Streichung der Sonderzuwendungen bei Pfarrerinnen
und Pfarrern, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
sowie 

3. Entsprechende Kostensenkungen in der Vergütungs-
struktur der Angestellten sowie weitere strukturelle Ver-
änderungen.

Durch den vorgelegten  Gesetzentwurf soll – neben redak-
tionellen  Änderungen – dieses Sparziel für den Bereich
der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtin-
nen und Kirchenbeamten innerhalb des Zeitraumes der
Mittelfristigen Finanzplanung umgesetzt werden. Gleich-
zeitig soll eine Anhebung der Besoldung der Unständigen
Pfarrerinnen und Pfarrer erfolgen.
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Im Einzelnen:

Artikel 1

1. Durch die zum 1. Januar 2008 beabsichtigte Anhebung
des Grundgehalts für Unständige Pfarrerinnen und Pfar-
rer auf zukünftig 100 vom Hundert der Pfarrbesoldungs-
gruppe 1 erübrigt sich diese Regelung.

2. Die Mietzinsentschädigung entspricht dem alten Ortszu-
schlag. Seit der Einarbeitung des Ortszuschlags in das
Grundgehalt (1. Juli 1997) wird, wenn keine Dienstwoh-
nung gestellt wird, der Dienstwohnungsausgleichsbe-
trag nicht in Abzug gebracht. In diesen Fällen wird das
unverminderte Grundgehalt ausbezahlt. Der Gesetzes-
text wird an die Rechtslage angepasst.

3. a) Durch das Haushaltsstrukturgesetz vom 1. März
2005 (GBl. S. 145) hat das Land Baden-Württemberg
eingeführt, dass die neu eingestellten Beamten, mit
einem Anspruch auf Dienstbezüge aus einem Ein-
gangsamt der Besoldungsgruppe A 12 und höher, für
die Dauer von drei Jahren nach der Einstellung keine
Sonderzahlungen erhalten. Im Hinblick auf die vorge-
sehenen einheitlichen Kürzungsregelungen wird die
Übernahme dieser Regelung für die Pfarrer und Pfar-
rerinnen der Landeskirche ausgeschlossen.

b) Um die aufgrund der aktuellen Finanzlage erforderli-
chen Einsparungen zu erreichen, werden die Sonder-
zahlungen im zeitlichen Geltungsbereich der aktuel-
len Mittelfristigen Finanzplanung in zwei Stufen auf
Null abgesenkt. Damit sollen die notwendigen Ein-
sparungen so schonend wie möglich umgesetzt wer-
den. Zudem sollen diese Absenkungen zunächst nur
für befristete Zeit eingeführt werden. Danach wird zu
prüfen sein, ob eine Rückkehr zur Gesetzeslage des
Landes erfolgen kann oder ob aufgrund der dann ge-
gebenen finanziellen Situation der Landeskirche ent-
sprechende Anschlussregelungen erforderlich wer-
den.

Unterbliebe die vorgesehene Absenkung der Sonder-
zahlungen, so würde dies eine weit über den Pfarr-
plan 2011 hinausgehende einschneidende Reduzie-
rung der Zahl der Pfarrstellen mit den entsprechen-
den Konsequenzen für die Einstellung junger Bewer-
berinnen und Bewerber erfordern (Nichteinstellungen
und Wartelisten).

4. Redaktionelle Änderung. § 16 Abs. 3 PfBesG wurde im
Kirchengesetz zur Änderung dienst-, besoldungs- und
versorgungsrechtlicher Bestimmungen der Pfarrer und
Pfarrerinnen sowie der Kirchenbeamten und Kirchenbe-
amtinnen vom 25. November 2002 (Abl. 60 S. 160) auf-
gehoben, der Verweis in § 22 kann entfallen.

5. a) Redaktionelle Änderung. § 16 Abs. 3 wurde im Kir-
chengesetz zur Änderung dienst-, besoldungs- und
versorgungsrechtlicher Bestimmungen der Pfarrer
und Pfarrerinnen sowie der Kirchenbeamten und Kir-
chenbeamtinnen vom 25. November 2002 (Abl. 60
S. 160) aufgehoben. Ein Verweis auf den inhaltlich
gleichen § 19 Abs. 2 ist entbehrlich.

b) Damit der Pfarrdienst auch zukünftig für gut geeigne-
te und qualifizierte Personen attraktiv bleibt, wird die

Absenkung des Grundgehalts für unständige Pfarre-
rinnen und Pfarrer im Pfarrdienst aufgegeben, sobald
hierzu aufgrund der vorgenannten Sparmaßnahmen
ausreichende Mittel zur Finanzierung zur Verfügung
stehen.

Artikel 2

1. Um die aufgrund der aktuellen Finanzlage erforderli-
chen Einsparungen zu erreichen, werden die Sonder-
zahlungen der sich im Ruhestand befindlichen Pfarre-
rinnen und Pfarrer im zeitlichen Geltungsbereich der ak-
tuellen Mittelfristigen Finanzplanung im Gleichklang mit
den aktiven Pfarrerinnen und Pfarrern in zwei Stufen be-
fristet auf Null abgesenkt.

Unterbliebe die Absenkung der Sonderzahlungen für
diesen Personenkreis, so würde dies im Hinblick auf die
stetig wachsende Zahl der Versorgungsempfangenden
und das Ausmaß des erforderlichen Sparvolumens
ebenfalls eine einschneidende Reduzierung der Zahl
der Pfarrstellen mit den entsprechenden Konsequenzen
für die Einstellung junger Pfarrerinnen und Pfarrer nach
sich ziehen.

2 a) Redaktionelle Änderung. Durch das Pfarrerrechtsän-
derungsgesetz vom 11. März 1995 (Abl. 56 S. 354)
wurde § 27 b neu in das Pfarrerversorgungsgesetz
eingefügt und damit auch der Verweis auf § 5 Pfarr-
besoldungsgesetz in dessen Abs. 1. Durch das Pfarr-
besoldungsgesetz vom 25. November 1996 (Abl. 57
S. 171) wurde die bisher in § 5 geregelte Sonderzu-
wendung in § 8 geregelt, so dass der Verweis ent-
sprechend anzupassen ist.

b) Insoweit handelt es sich um eine Sonderregelung für
Versorgungsempfangende, die eine Entschädigung
aus der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament,
im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag er-
halten. Auch insoweit erfolgt eine Absenkung der
Sonderzahlungen im Gleichklang mit dem durch die
Regelung in Nr. 1 betroffenen Personenkreis.

c) Auch hinsichtlich der Personen, die zusätzlich Ver-
sorgungsbezüge aus einer Mitgliedschaft im Europäi-
schen Parlament, im Deutschen Bundestag oder in
einem Landtag erhalten, erfolgt eine entsprechende
Absenkung der Sonderzahlungen. 

Artikel 3

a) Redaktionelle Änderung.

b) Redaktionelle Änderung.

c) Angleichung an die vorgesehene Klarstellung im Pfarr-
besoldungsgesetz, siehe Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a.

d) Um die aufgrund der aktuellen Finanzlage erforderli-
chen Einsparungen umfassend zu erreichen, werden
die Sonderzahlungen auch für die im aktiven Dienst ste-
henden Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen im
zeitlichen Geltungsbereich der mittelfristigen Finanzpla-
nung in zwei Stufen auf Null abgesenkt. Auch hier soll –
entsprechend den Regelungen für die Pfarrerinnen und
Pfarrer – diese Regelung zunächst nur für befristete Zeit
eingeführt werden.


